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P R O T O K O L L  

über die Gemeinderatssitzung 

am Montag, 23. Mai 2016      

 im Gemeindesitzungssaal 

 

 

 
Beginn: 19.30 Uhr                                                  Ende: 23.15 Uhr 
 
Anwesende: 
 
Herr Bürgermeister:                        LAbg. Ing. Alois Margreiter als Vorsitzender    
Frau Bürgermeisterstellvertreterin:    Martina Lichtmannegger  
 
Die Gemeinderäte:                                                     Außerdem anwesend: 
GV Josef Schwaiger (ÖVP) Arch. Mag. Klaus Adamer (TOP 2) 
GV Josef Auer (ÖVP) Dir. Günter Schroll (TOP 2) 
GR  Andreas Sappl (ÖVP) Dr. Karl-Heinz Löderle (TOP 3)                                                          
GR Maria Gschwentner (ÖVP)  Josef Bindhammer, Fa. Bodner (TOP 3) 
GR Franz Moser (ÖVP)  Bernhard Primisser, Fa. Bodner (TOP 3) 
GR Daniela Brandacher (ÖVP)  
GR Patrick Gruber (JB)  Entschuldigt war: 
GR Markus Luger (FPÖ)  GR Friedrich Klaus Plangger (SPÖ) 
GR Peter Bramböck (FPÖ) 
GV Johann Schwaiger (PUB) Nicht entschuldigt war:---   
GR Peter Hohlrieder (PUB)   
GR Hermann Manzl (SPÖ) Zuhörer:   0 
EMG Elisabeth Grad (SPÖ)  
 
                
Schriftführer Mag. iur. Thomas Rangger                                   

 
                                  
Die Einladung sämtlicher Mitglieder der Gemeindevertretung erscheint ausgewiesen.  
Die Gemeindevertretung zählt 15 Mitglieder, anwesend sind hiervon 15; die Sitzung ist daher  
beschlussfähig. 
 
  
Tagesordnung: 
 
 

Pkt.  
1. Genehmigung des Sitzungsprotokolles vom 31.3.2016; Berichte des Bürgermeisters 
2. Vergabe Lifteinbau in der Neuen Mittelschule 
3. Beratung und Beschlussfassung über das Deponiekonzept der Firma Ing. Hans Bodner 

Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, Salurner Straße 57, 6330 Kufstein auf Grundstück Nr. 5957 
(Bramböck Peter), KG Breitenbach 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 
von Gst. 247/4 (Michael Tudina), KG Breitenbach, von Freiland in „Wohngebiet“ gemäß § 38 
Abs. 1 TROG 2011  
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5. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich von 
Gst. 247/4 (Michael Tudina), KG Breitenbach 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 
von Gst. 205/10 (Tanja Hager), KG Breitenbach, von Freiland in „Wohngebiet“ gemäß § 38 
Abs. 1 TROG 2011 sowie Kenntlichmachung einer geplanten örtlichen Straße auf einer 
Teilfläche des Gst. 205/1, KG Breitenbach, gemäß § 53 Abs. 1 TROG 2011 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich von 
Gst. 205/10 (Tanja Hager), KG Breitenbach 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 
von Gst. 248/1 (Markus und Tanja Kralinger), KG Breitenbach, von Freiland bzw. 
Kenntlichmachung einer geplanten örtlichen Straße  in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1 
TROG 2011 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich von 
Gst. 248/1 (Markus und Tanja Kralinger), KG Breitenbach 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 
von Gst. 262/2 (MMag. Peter und Teresa Gruber), KG Breitenbach, von Freiland in 
„Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich von 
Gst. 262/2 (MMag. Peter und Teresa Gruber), KG Breitenbach 

12. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von Nothburga Hohlrieder betreffend 
einen Zuschuss für die Asphaltierung der Hofzufahrt 

13. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen der Volkstanzgruppe Breitenbach 
betreffend einen Zuschuss für den Jugendgruppenausflug 2016 

14. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen vom Ortsbauernobmann Adolf Moser 
betreffend die Verwendung heimischer Lebensmittel im Sozialzentrum „mitanond“ 

15. Repräsentationsangelegenheiten 
16. Personalangelegenheiten 
17. Anträge, Anfragen und Allfälliges  

a) Leistungserhöhung SV 
b) Berglsteiner See 
c) Löschung Vorkaufsrecht 
d) Verkehrsspiegel 

 

 
Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 

 
Der Bürgermeister begrüßt die Anwesenden und geht zur Tagesordnung über. 
 
 
1.  Genehmigung des Sitzungsprotokolles vom 31.3.2016; Berichte des Bürgermeisters 
 
 
Der Bürgermeister stellt das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 31.03.2016 zur Diskussion. 
 
Beschluss: 
 
Das Sitzungsprotokoll der Gemeinderatssitzung vom 31.03.2016 wird von den bei dieser Sitzung 
anwesenden Gemeinderäten einstimmig per Akklamation angenommen. 
 
 
Es folgen die Berichte des Bürgermeisters: 
 

- Kollaudierung WVA Schönau: Der Antrag auf Kollaudierung ist bereits gestellt worden. 
- Ausbau Mitterweg: DI Hermann Rieser wird in ca. 2 Wochen den endgültigen 

Teilungsplan vorlegen. Dieser ist dann vom Gemeinderat zu genehmigen. Die 
Grundablösen können dann ausbezahlt werden. 
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- Friedhofsmauer: Das Denkmalamt hätte vor der Sanierung des Daches der 
Friedhofsmauer verständigt werden müssen. Das Dach des Kriegerdenkmals wird nun 
auch saniert werden. 

- Dachsanierung Feuerwehrhaus Kleinsöll: Die Sanierungsarbeiten werden am 
30.05.2016 erfolgen. 

- Kanal Bichl: Die Arbeiten sind voll im Gange. 
- Asphaltierungen: 2016 sind nachstehende Asphaltierungen geplant: 

 Kruckenhaus/Salberg sowie Parkplatz Berglsteiner See 

 Ausserdorf und Oberdorf 

 Thal 
- WVA-Übergabestation: Die Gemeinde Angerberg baut an der Gemeindegrenze eine neue 

WVA-Übergabestation. Somit könnte die Nachbargemeinde kurzfristig mit Wasser versorgt 
werden. 

- Pfingstfest 2016: Das heurige Pfingstfest ist wieder gut über die Bühne gegangen. 
- Asylwerber-Unterkunft Haus: Die prekäre Raumsituation in der ehemaligen VS Haus ist 

nunmehr gut entzerrt worden. 
- Arbeiten durch Asylwerber: Der Einsatz von Asylwerbern in der Grünraumpflege 

funktioniert ausgezeichnet. 
- Prüfung Gefahrenzonenplan: Der Gefahrenzonenplan wurde am 12.04.2016 

kommissionell geprüft und ist somit in Rechtskraft erwachsen. Der Bgm. betont, dass es in 
Breitenbach am Inn kein HQ30, sondern nur ein HQ100 gibt. Die HORA-Studie gilt in 
Breitenbach am Inn nicht. 

- Räumung Bach Haus: Seit 03.05.2016 liegt die schriftliche Zusage vom 
Fischereiberechtigten Dr. Puelacher vor. 

- Betreuung Freizeitanlage Badl: Die neue WC-Anlage und der Beachvolleyballplatz 
werden von Josef und Katharina Lederer betreut. 

- Hangrutschung Privatweg Hager Peter: Obwohl die Gemeinde nicht zuständig ist, wurde 
ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Im Juni 2016 ist eine Zusammenkunft mit 
den Anrainern geplant. 

- Standort Waldkindergarten: Am 17.05.2016 fand ein Lokalaugenschein im Firstwald statt. 
- Neue Mittelschule: Die Gemeinde Angerberg ist noch immer an einer Sprengeländerung 

interessiert, sodass Angerberger Kinder die Neue Mittelschule in Breitenbach am Inn 
besuchen können. Am 04.06.2016 wird eine Angerberger Delegation unsere NMS 
besuchen. 

- Schreiben Breitenlechner: Inzwischen sind zwei neue Schreiben eingelangt. 
- Breitenbachtreffen: Im September 2017 wird in Breitenbach am Inn ein „Europatreffen der 

Breitenbachs“ stattfinden. 
- Sozialzentrum Kundl-Breitenbach: Die Neuwahlen haben inzwischen stattgefunden. 48 

Dienstnehmer (35,58 % Vollzeit-Äquivalent) betreuen 49 HeimbewohnerInnen (7 aus 
Breitenbach). 

 
 
2.  Vergabe Lifteinbau in der Neuen Mittelschule 
 
 
Der Lift muss deshalb 2016 in der Neuen Mittelschule eingebaut werden, weil heuer die 
Barrierefreiheits-Förderung (20 % Förderung!) ausläuft. 
Arch. Mag. Klaus Adamer trägt nachstehende Kostenschätzung vor: 
 



Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 23.05.2016           Seite  4 

 
 
Arch. Adamer trägt nachstehenden Preisspiegel vor: 
 

 
 
Der Bürgermeister informiert die Anwesenden, dass die Firma Hollaus am Auftrag nicht mehr 
interessiert ist. Der Bgm. betont, dass die Firma Hollaus aber bereits seit Budget-Erstellung (Ende 
2015) in Kenntnis ist, dass in der Neuen Mittelschule 2016 ein neuer Aufzug eingebaut werden 
wird. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, an die Firma KONE, Innsbruck, den Auftrag zur Lieferung und 
zum Einbau des ausgeschriebenen Personenaufzuges in der Neuen Mittelschule Breitenbach am 
Inn zum Preis von EUR 34.006,00 netto als Billigstbieter zu vergeben. 
 
 
3.  Beratung und Beschlussfassung über das Deponiekonzept der Firma Ing. Hans Bodner 
     Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, Salurner Straße 57, 6330 Kufstein auf Grundstück Nr.  
     5957 (Bramböck Peter), KG Breitenbach 
 
 
Der Bürgermeister informiert die Anwesenden, dass er bisher sehr positiv gegenüber Deponien 
eingestellt war und berichtet über Deponien in Breitenbach am Inn: 
Unproblematisch waren die Kleindeponien bei der Familie Rinner (vor über 10 Jahren) und bei DI 
Walter Rupprechter. 
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Die geplanten Deponien von Christian Embacher und Peter Hintner wurden nach großen 
Bedenken der Gemeinde Breitenbach am Inn nicht umgesetzt. Die Zufahrt zu diesen wesentlich 
kleineren Deponien hätte über abgelegene, schmale Gemeindestraßen geführt. Aufgrund 
negativer verkehrstechnischer Gutachten wurden diese beiden Projekte nicht eingereicht.  
Unproblematisch waren auch die Deponien von Andreas Sapl (36.000 m³; 2007-2012) und von 
diversen Grundeigentümern im Ortsteil Haus (42.000 m³). 
 
Dr. Karl-Heinz Löderle stellt das gegenständliche Projekt vor: 
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Für GV Johann Schwaiger ist der geplante Standort nicht geeignet, weil er in einem 
Erholungsgebiet liegt; er kritisiert weiters die große und zeitlich lange Schüttung. Die 
Verkehrsbeeinträchtigung stellt ebenfalls ein großes Problem dar. Es werden nämlich nicht nur 
unmittelbare Nachbarn beeinträchtigt. 
LKWs, die von Kramsach kommen, müssen einen Umweg über den Kreisverkehr fahren, weil ein 
Rechtsabbiegen im Bereich Ausserdorf 150 unmöglich ist. Auf der schmalen Gemeindestraße 
Bichl gibt es auch keine Ausweichen. Die Aktivierung der Unterrainer-Schottergrube konnte wegen 
der Verkehrsbeeinträchtigung verhindert werden. 
 
Vizebgm. Lichtmannegger hat große Bedenken hinsichtlich des Verkehrs im Erholungsgebiet. 
Dieser stellt eine große Beeinträchtigung für die Bevölkerung dar.  
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Der Grundeigentümer GR Peter Bramböck hätte gerne ein kultiviertes Feld. 
 
GR Patrick Gruber fürchtet die Beeinträchtigungen bei einer 10-jährigen Baustelle. 
 
GR Hermann Manzl schließt sich den Vorrednern an. 
 
GR Sappl hat Angst vor Unfällen, wenn LKWs bei der Landesstraße ein- und ausfahren. 
 
Für GV Josef Schwaiger ist die ca. 700 m lange Zufahrt von der L 211 bis zur Deponie-Einfahrt 
problematisch. 
 
Für GV Johann Schwaiger ist der geplante Standort nicht mehr zeitgemäß. 
 
Vizebgm. Lichtmannegger weist auf die problematische Verkehrssituation hin.  
 
GR Maria Gschwentner hat Bedenken aufgrund des Verkehrs im Naherholungsgebiet.  
 
Herr Josef Bindhammer (Firma Bodner) informiert die Anwesenden, dass das Betreiben der 
geplanten Deponie für die Firma Bodner leicht bewältigbar ist. 
 
EMG Grad hat Angst vor Verkehrsunfällen. 
 
Für GR Moser ist es bedenklich, dass mit den Nachbarn noch keine Gespräche geführt wurden. 
Weiters ist für ihn auch die Sicherheitsproblematik erheblich. 
 
Der Bgm. informiert die Anwesenden, dass er morgen mit DI Erwin Obermaier ein Gespräch 
wegen der Zufahrt führen wird.  
 
 
4.   Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im  
      Bereich von Gst. 247/4 (Michael Tudina), KG Breitenbach, von Freiland in „Wohngebiet“  
      gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011  
 
 
Beschluss: 
 
GV Josef Auer und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die geheime 
Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, den von Raumplaner Dr. Georg 
Cernusca ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Breitenbach am Inn im Bereich von Grundstück Nr. 247/4 (Tudina Michael), KG Breitenbach, durch 
vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht eine Widmungsänderung im Bereich von Grundstück Nr. 247/4 von derzeit 
Freiland in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011 idgF vor. 
 
Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
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Gleichzeitig wurde gemäß § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a TROG 2011 der Beschluss über die 
dem Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 
wird. 
 
 
5.   Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich  
      von Gst. 247/4 (Michael Tudina), KG Breitenbach 
 
 
Beschluss: 
 
GV Josef Auer und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die geheime 
Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, gemäß § 70 Abs. 1 iVm § 66 Abs. 1 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, den von Raumplaner Dr. Georg Cernusca 
ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der Grundparzelle 
247/4 (Michael Tudina), KG Breitenbach laut planlicher und schriftlicher Darstellung von 
Raumplaner Dr. Georg Cernusca durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2011 der Beschluss des Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.  
 
Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens einer Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
 
 
6.   Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im  
      Bereich von Gst. 205/10 (Tanja Hager), KG Breitenbach, von Freiland in „Wohngebiet“  
      gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011 sowie Kenntlichmachung einer geplanten örtlichen  
      Straße auf einer Teilfläche des Gst. 205/1, KG Breitenbach, gemäß § 53 Abs. 1 TROG  
      2011 
 
 
Beschluss: 
 
GV Josef Auer und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die geheime 
Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, den von Raumplaner Dr. Georg 
Cernusca ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
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Breitenbach am Inn im Bereich von Grundstück Nr. 205/10 (Tanja Hager) und 205/1 (Teilfläche), 
KG Breitenbach, durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht eine Widmungsänderung im Bereich von Grundstück Nr. 205/10 von derzeit 
Freiland in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011 idgF und die Kenntlichmachung einer 
geplanten örtlichen Straße auf einer Teilfläche von Gst. Nr. 205/1, KG Breitenbach, gemäß § 53 
Abs. 1 TROG 2011 idgF vor. 
 
Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
 
Gleichzeitig wurde gemäß § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a TROG 2011 der Beschluss über die 
dem Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 
wird. 
 
 
7.   Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich  
      von Gst. 205/10 (Tanja Hager), KG Breitenbach 
 
 
Beschluss: 
 
GV Josef Auer und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die geheime 
Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, gemäß § 70 Abs. 1 iVm § 66 Abs. 1 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, beschlossen, den von Raumplaner Dr. Georg 
Cernusca ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der 
Grundparzelle 205/10 (Hager Tanja) und 205/1 (Teilfläche), KG Breitenbach laut planlicher und 
schriftlicher Darstellung von Raumplaner Dr. Georg Cernusca durch vier Wochen hindurch zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2011 der Beschluss des Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.  
 
Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens einer Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
 
 
8.   Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im  
      Bereich von Gst. 248/1 (Markus und Tanja Kralinger), KG Breitenbach, von Freiland bzw.  
      Kenntlichmachung einer geplanten örtlichen Straße  in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1 
     TROG 2011  
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Beschluss: 
 
GV Josef Auer und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die geheime 
Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
 
Mit 14 ja-Stimmen und 1 nein-Stimme wird beschlossen, gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 
1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, den von Raumplaner Dr. Georg 
Cernusca ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Breitenbach am Inn im Bereich von Grundstück Nr. 248/1 (Familie Kralinger), KG Breitenbach, 
durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht eine Widmungsänderung im Bereich von Grundstück Nr. 248/1 von derzeit 
Freiland bzw. Kenntlichmachung einer geplanten örtlichen Straße in „Wohngebiet“ gemäß § 38 
Abs. 1 TROG 2011 idgF vor. 
 
Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
 
Gleichzeitig wurde gemäß § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a TROG 2011 der Beschluss über die 
dem Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 
wird. 
 
Anmerkung:  
Gemäß § 45 Abs. 2 TGO 2001 gilt Stimmenthaltung als Ablehnung. 
 
 
9.   Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich  
      von Gst. 248/1 (Markus und Tanja Kralinger), KG Breitenbach 
 

 
Beschluss: 
 
GV Josef Auer und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die geheime 
Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, gemäß § 70 Abs. 1 iVm § 66 Abs. 1 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, den von Raumplaner Dr. Georg Cernusca 
ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der Grundparzelle 
248/1 (Familie Kralinger), KG Breitenbach laut planlicher und schriftlicher Darstellung von 
Raumplaner Dr. Georg Cernusca durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2011 der Beschluss des Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.  
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Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens einer Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
 
 
10.  Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im  
       Bereich von Gst. 262/2 (MMag. Peter und Teresa Gruber), KG Breitenbach, von Freiland  
       in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011  
 
 
Beschluss: 
 
GV Josef Auer und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die geheime 
Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2011 – TROG 2011, LGBl. Nr. 56, den von Raumplaner Dr. Georg 
Cernusca ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Breitenbach am Inn im Bereich von Grundstück Nr. 262/2 (Familie Gruber), KG Breitenbach, durch 
vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Der Entwurf sieht eine Widmungsänderung im Bereich von Grundstück Nr. 262/2 von derzeit 
Freiland in „Wohngebiet“ gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011 idgF vor. 
 
Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
 
Gleichzeitig wurde gemäß § 113 Abs. 3 iVm § 70 Abs. 1 lit. a TROG 2011 der Beschluss über die 
dem Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 
wird. 
 
 
11.  Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplanes im    
       Bereich von Gst. 262/2 (MMag. Peter und Teresa Gruber), KG Breitenbach 
 
 
Beschluss: 
 
GV Josef Auer und GR Hermann Manzl werden einstimmig zu Stimmenzählern für die geheime 
Abstimmung ernannt.  
 
Beschluss: 
 
Mit 14 ja-Stimmen und 1 nein-Stimme wird beschlossen, gemäß § 70 Abs. 1 iVm § 66 Abs. 1 des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, den von Raumplaner Dr. Georg Cernusca 
ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der Grundparzelle 
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262/2 (Familie Gruber), KG Breitenbach laut planlicher und schriftlicher Darstellung von 
Raumplaner Dr. Georg Cernusca durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2011 der Beschluss des Bebauungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.  
 
Personen, die in der Gemeinde Breitenbach am Inn ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, 
die in der Gemeinde Breitenbach am Inn eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 
Recht zu, bis spätestens einer Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme 
zum Entwurf abzugeben. 
wird eingescannt 
 
Anmerkung:  
Gemäß § 45 Abs. 2 TGO 2001 gilt Stimmenthaltung als Ablehnung. 
 
 
12.  Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von Nothburga Hohlrieder  
       betreffend einen Zuschuss für die Asphaltierung der Hofzufahrt 
 
 
Zwecks Anforderung einer genauen Berechnung durch das Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. 
Ländlicher Raum, wurde eine Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt 
am 30.11.2015 vertagt. 
 
75 % der Gesamtfläche stellen für Dr. Jürgen Haberl (Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. 
Ländlicher Raum) die Hofzufahrt dar. Die Asphaltierung hat insgesamt EUR 10.782,- gekostet. Auf 
die Asphaltierung der Hofzufahrt entfallen somit EUR 8.086,50. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, Frau Nothburga Hohlrieder, Glatzham 86, 6252 Breitenbach am 
Inn, einen Zuschuss in der Höhe von 15 % für die Asphaltierung der Hofzufahrt, das sind somit 
EUR 1.212,97, zu gewähren. 
 
Anmerkung:  
GR Peter Hohlrieder ist gemäß § 29 Abs. 1 lit. a TGO 2001 als Schwager befangen und von der 
Beratung und Beschlussfassung über diesen Tagesordnungspunkt ausgeschlossen. 
 
 
13.  Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen der Volkstanzgruppe Breitenbach  
       betreffend einen Zuschuss für den Jugendgruppenausflug 2016 
 
 
Der Bürgermeister verliest nachstehenden Antrag: 
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Der Bürgermeister informiert die Anwesenden, dass bei dem Ausflug 36 Personen, davon 25 
Kinder, teilgenommen haben, und schlägt einen Zuschuss in Höhe von EUR 1.000,- vor. 
 
Der Tenor im Gemeinderat geht in diese Richtung. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, der Volkstanzgruppe Breitenbach einen Zuschuss in Höhe von 
EUR 1.000,- für den Jugendgruppenausflug vom 06.05.2016 bis 07.05.2016 zu gewähren.  
 
 
14.  Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen vom Ortsbauernobmann Adolf  
       Moser betreffend die Verwendung heimischer Lebensmittel im Sozialzentrum  
      „mitanond“ 
 
 
Der Bürgermeister verliest nachstehenden Antrag: 
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Der Bürgermeister informiert die Anwesenden, dass die Altenheimführung betreffend Verwendung 
heimischer Lebensmittel im Sozialzentrum „mitanond“ vorbildlichst arbeitet. 
 
 
15.  Repräsentationsangelegenheiten 
 
 
Anmerkung:  
Wurde die Öffentlichkeit von einer Sitzung des Gemeinderates oder von einzelnen Teilen 
ausgeschlossen, so darf gemäß § 46 Abs. 3 TGO 2001 die Niederschrift nur den Wortlaut der 
gefassten Beschlüsse enthalten. Das Weitere ist in einer gesonderten Niederschrift festzuhalten. 
 
Beschluss:  
 
Es wird einstimmig beschlossen, den in der letzten Gemeinderatsperiode ausgeschiedenen 
Gemeinderäten am 15.08.2016 im Rahmen eines Festaktes eine Urkunde zu überreichen. 
 
 
16.  Personalangelegenheiten 
 
 
Anmerkung:  
Wurde die Öffentlichkeit von einer Sitzung des Gemeinderates oder von einzelnen Teilen 
ausgeschlossen, so darf gemäß § 46 Abs. 3 TGO 2001 die Niederschrift nur den Wortlaut der 
gefassten Beschlüsse enthalten. Das Weitere ist in einer gesonderten Niederschrift festzuhalten. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, bei Christine Hager eine Altersteilzeit im Ausmaß von vier Jahren 
zu genehmigen. 
Es wird einstimmig beschlossen, bei Franz Thaler eine Altersteilzeit im Ausmaß von zwei Jahren 
zu genehmigen. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, das Dienstverhältnis von Katharina Hintner auslaufen zu lassen 
und die Stelle auszuschreiben.  
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Beschluss:  
 
Es wird einstimmig beschlossen, den zwischen der Gemeinde Breitenbach am Inn und Frau Kinga 
Gulyas bis zum Ablauf des 14.06.2016 befristeten Dienstvertrag auf unbestimmte Zeit zu 
verlängern. Der Rest bleibt unberührt.  
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, Frau Martina Gschwentner, Haus 46, 6252 Breitenbach am Inn, 
als teilzeitbeschäftigte Kindergartenpädagogin mit einer Wochendienstzeit von 25 
Kinderbetreuungsstunden ab 01.09.2016 im gemeindeeigenen Kindergarten zu beschäftigen. Die 
Anstellung ist vorerst befristet bis zum 31.08.2017 und erfolgt nach den Bestimmungen des 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes in der Entlohnungsgruppe ki.  
 
Beschluss:  
 
Es wird einstimmig beschlossen, Frau Theresa Gandler, Ausserdorf 108, 6252 Breitenbach am 
Inn, zu obigen Bedingungen zu beschäftigen, wenn Frau Martina Gschwentner die Arbeit nicht 
antreten sollte.  
 
Beschluss:  
 
Es wird einstimmig beschlossen, Frau Viktoria Embacher, Achenfeldweg 5, 6250 Kundl, zu obigen 
Bedingungen zu beschäftigen, wenn Frau Martina Gschwentner und Theresa Gandler die Arbeit  
nicht antreten sollten. 
 
 
17.  Anträge, Anfragen und Allfälliges  
 
 

17.a) Leistungserhöhung SV:  
 
Beschluss: 
Dieser Verhandlungsgegenstand ist nicht in der bekanntgegebenen Tagesordnung enthalten. 
Gem. § 35 Abs. 3 TGO 2001 wird einstimmig beschlossen, diesem Verhandlungsgegenstand die 
Dringlichkeit zuzuerkennen. 
 
GR Franz Moser informiert die Anwesenden über Stromausfälle beim Sportplatz. Eine Erhöhung 
der Leistung wäre erforderlich. Er trägt nachstehende Angebote vor:  
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Die sonstigen Arbeiten werden als Eigenleistung erbracht, sodass keine weiteren Unkosten mehr 
anfallen. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, die Leistungserhöhung beim Sportplatz mit Kosten in Höhe von 
EUR 9.099,- durchführen zu lassen.  
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Bedeckung: Einsparung Projekt Firstbach HH 1/631000-770100 
 
Anmerkung:  
GR Peter Hohlrieder ist als Kassier des Sportvereins gemäß § 29 Abs. 1 lit. a TGO 2001 befangen 
und von der Beratung und Beschlussfassung über diesen Verhandlungsgegenstand 
ausgeschlossen.  
 
 

17.b) Berglsteiner See:  
 
 
Beschluss: 
Dieser Verhandlungsgegenstand ist nicht in der bekanntgegebenen Tagesordnung enthalten. 
Gem. § 35 Abs. 3 TGO 2001 wird einstimmig beschlossen, diesem Verhandlungsgegenstand die 
Dringlichkeit zuzuerkennen. 
 
Der Bürgermeister informiert die Anwesenden, dass letztes Jahr die Pflege der Liegewiese beim 
Berglsteiner See nicht funktioniert hat. Er hätte gerne den Abschluss einer neuen Vereinbarung.  
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, auf die Dauer von fünf Jahren große Teile der Liegewiese und 
des Feldes beim Berglsteiner See von der Familie Brunner zu pachten. 
Der dortige Parkplatz wird etwas vergrößert und die Grünraumpflege wird von Asylwerbern 
erledigt. Die Gemeinde und der Tourismusverband bezahlen jährlich je EUR 1.500,- als Pachtzins.  
 
 

17.c) Löschung Vorkaufsrecht:  
 
 
Beschluss: 
Dieser Verhandlungsgegenstand ist nicht in der bekanntgegebenen Tagesordnung enthalten. 
Gem. § 35 Abs. 3 TGO 2001 wird einstimmig beschlossen, diesem Verhandlungsgegenstand die 
Dringlichkeit zuzuerkennen. 
 
Der Bürgermeister verliest nachstehendes Schreiben:  
 

 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, nachstehende Löschungserklärung zu genehmigen und zu 
unterfertigen: 
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17.d) Verkehrsspiegel:  
 
 
Beschluss: 
Dieser Verhandlungsgegenstand ist nicht in der bekanntgegebenen Tagesordnung enthalten. 
Gem. § 35 Abs. 3 TGO 2001 wird einstimmig beschlossen, diesem Verhandlungsgegenstand die 
Dringlichkeit zuzuerkennen. 
 
GV Josef Auer informiert die Anwesenden, dass von betroffenen Anrainern gewünscht wurde, bei 
der Kreuzung der Schönauer Gemeindestraße mit der Zufahrt „Stein“ einen Verkehrsspiegel 
anzubringen. 
 
Beschluss: 
 
Es wird einstimmig beschlossen, bei der Kreuzung der Gemeindestraße Schönau mit der Zufahrt 
„Stein“ einen Verkehrsspiegel in der Größe von 100 x 80 cm um ca. EUR 1.200,- anzubringen.  
 
Sonstiges:  
 
Sozialzentrum „mitanond“: 
GV Johann Schwaiger informiert die Anwesenden, dass beim SZKB die laufenden Kosten auf die 
jeweiligen Heimatgemeinden aufgeteilt werden. Breitenbach stehen nämlich 22 Betten zu; von 
BreitenbacherInnen belegt sind derzeit aber nur 7. Laut Bürgermeister wurde dies bereits im 
Vorstand des Gemeindeverbandes besprochen und soll nach Bewohnerverteilung zu noch zu 
vereinbarenden Stichtagen aufgeteilt werden. 
 
Pensionsabfertigungsrücklage: 
Die Pensionsabfertigungsrücklagen vor Gründung des Gemeindeverbandes „Sozialzentrum Kundl-
Breitenbach“ müssen der Gemeinde Breitenbach am Inn zu Gute kommen. Laut Bürgermeister soll 
hierbei mit der Gemeinde Kundl eine Vereinbarung abgeschlossen werden, dass bis zur 
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Betriebsaufnahme (Juni 2015) des Sozialzentrums Kundl-Breitenbach anfallende Pensionsbeiträge 
von der Gemeinde Kundl getragen werden.  
 
Architekten:  
GV Josef Schwaiger könnte sich generell eine Alternative zum „Haus-und Hof“ - Architekturbüro 
Adamer°Ramsauer vorstellen. 
 
Einladungen: 
Der JUFF-Infoabend findet am 08.06.2016 um 18.00 Uhr in Söll statt.  
Die Informationsveranstaltung „Tirol 2050 energieautonom“ findet am 06.06.2016 um 19.00 Uhr in 
Kundl statt. 
 
Das Protokoll dieser Sitzung besteht aus 25 Seiten sowie 11 Seiten mit vertraulichen 
Tagesordnungspunkten im Anhang.  
 
Es wurde den Gemeinderäten zur Begutachtung zugestellt, genehmigt und vom Bürgermeister, 
von zwei weiteren Mitgliedern des Gemeinderates sowie vom Schriftführer eigenhändig 
unterschrieben.  
 
 
 
 
 
    
.........................................................                            .....................................................                                
                Bürgermeister                                                              Schriftführer 
 
 
 
 
 
.............................................................................................................................................                                

zwei weitere Mitglieder des Gemeinderates 


